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Ausstieg aus VBL für Bistum zum 30.6.2004 besiegelt


Liebe Kolleginnen und Kollegen 

die Bistums KODA hat durch Grundsatzbeschluss vom 27.11.03 den Weg zum Wechsel des Erzbistums, der beteiligten Gesamtkirchengemeinden, der Kirchengemeinden und deren MitarbeiterInnen zum 30.6.2004 mit der betrieblichen Altersversorgung von der VBL zur KZVK Köln freigemacht. Die durch diesen Umstieg entstehenden Kosten werden zum Teil durch die auf die KZVK umsteigenden VBL Versicherten und zum Teil vom Bistum getragen. Der sich durch den Umstieg ergebende finanzielle Vorteil für den/die einzelne MitarbeiterIn ist jedoch zu jedem Zeitpunkt höher als die finanzielle Belastung für die MitarbeiterInnen.
Für die Schulstiftung ist noch keine Entscheidung gefallen, da hier ein Umstieg strukturell wesentlich schwieriger zu vollziehen ist.

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Sie konnte erst nach zahlreichen Sitzungsunterbrechungen, getrennten Beratungen und einer bis zur Schmerzgrenze geführten Debatte gefällt werden. Trotz allem haben wir diesen Beschluss einstimmig gefasst, da wir davon überzeugt sind, ein für alle MitarbeiterInnen gutes Ergebnis gefunden zu haben.
Unsere Zustimmung basiert letztlich auf folgenden Überlegungen
1) Derzeit sind die bei der VBL Versicherten u.a. durch einen Abzug von 1,41 % des Bruttogehalts, das aus dem Netto zu zahlen ist, erheblich mehr belastet als KZVK Versicherte, bei denen dieser Abzug ausbleibt.
2) Hinzu kommt, dass bei der VBL weitere Steigerungen spätestens ab 2008 klar absehbar sind.

3) Diese zusätzliche Belastung und das Risiko wird ab 1.7.2004 wegfallen

4) Selbst bei Verminderung des Brutto Gehalts um 1,7 % wird gegenüber der bisherigen Situation sofort ein finanzieller Vorteil ggü. dem jetzigen Stand erreicht

5) Bei einer Verminderung des Brutto um 1,2 % wird dieser Vorteil noch größer

6) Durch den vereinbarten festen Endzeitpunkt haben wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Zeitraum sichtbar und planbar eingegrenzt

7) Durch Begleitmaßnahmen wird, soweit überschaubar, sichergestellt, dass durch den Umstieg selbst keine Nachteile entstehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Da wir davon ausgehen, dass es zu diesem Beschluss intensiven Diskussionsbedarf geben wird haben wir

1) Den Beschluss und unsere Beweggründe und Prämissen (s.u.) ausführlich dargestellt.

2) Die MAV´en der betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu einer Informationsveranstaltung am 12.12. nach Freiburg eingeladen.

3) Ihren MAV´en angeboten, nach Möglichkeit auf Mitarbeiterversammlungen zur Diskussion zur Verfügung zu stehen.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Georg Grädler , Sprecher der Mitarbeiterseite 

Grundsatzbeschluss der Bistums KODA vom 27.11.2004 zur Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Kosten des Ausstiegs des Erzbistums und der beteiligten Gesamtkirchengemeinden und Kirchengemeinden aus der VBL

1) Der Ausstieg wird zum 30.6.2004 vollzogen

2) Die tarifliche Gehaltssteigerung zum 1.Mai 2004 um 1 % wird für die bei der VBL versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzbistums und der anderen Beteiligten, mit Ausnahme der Schulstiftung ausgesetzt.

3) Ab dem Zeitpunkt des Umstiegs von VBL zu KZVK am 30.6.2004 werden bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehend von der dann lt. AVVO gültigen Vergütungstabelle des BAT die jeweils geltenden Bruttogehälter um 1,7 % vermindert bis zum 30.04.2006
4) Ab 1. Mai 2006 werden von der dann jeweils geltenden Vergütungstabelle lt. AVVO die jeweiligen Bruttogehälter um 1,2 % vermindert bis zum 30.06.2015.

5) Ab dem 1. Juli 2016 findet auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder die Tabelle in der Fassung Anwendung wie sie dann für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der AVVO gilt. Damit ist die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragenden Beteiligung abgegolten.

6) Beim Umstieg von der VBL zur KZVK werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Umstiegszeitpunkt die Wartezeit von 60 Beitrags/Umlagemonaten noch nicht erfüllt haben werden durch Vereinbarung mit der KZVK die bislang erworbenen Zeiten auf den Beginn der Unverfallbarkeit angerechnet, ebenso im Umkehrschluss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem Umstieg keine 5 Jahre mehr bei der KZVK versichert sind.
7) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zum Zeitpunkt des Wechsels die Wartezeit von 60 Umlage/Beitragsmonaten nicht erfüllt haben, wird im Wege einer zusätzlichen Zahlung ein Ausgleich geschaffen.
Zu den grundsätzlichen Überlegungen dazu siehe nächste Seite

Grundlage dieses Beschlussvorschlages sind folgende Erwägungen

1) Es bestand schon lange Konsens in dem grundsätzlichen Anliegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Erzbistum Freiburg hinsichtlich der betrieblichen Altersversorgung möglichst bald gleichzustellen. Dies wurde auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber im Jahre 2002 in einem Schreiben der Vorsitzenden der Bistums-KODA zum Ausdruck gebracht.

2) Hauptproblem eines Ausstiegs war die Tatsache, dass die VBL zum Ausgleich für bestehende Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen eine so genannte Gegenwertzahlung verlangt.
Zur Ermittlung der Kosten eines Ausstiegs aus der VBL wurden dann verschiedene Gutachten erstellt, zuletzt von der renommierten Fa. Höfer Management, die sich auf die Beratung von Einrichtungen mit betrieblicher Altersversorgung spezialisiert haben. Diesem Gutachtens mussten gewisse Annahmen zugrunde gelegt werden, die man im Grunde nicht zuletzt wegen des langen Prognosezeitraums politisch vorgeben musste.
Daraus wird deutlich, dass es bei diesem Vorhaben nicht um eine bis ins letzte mathematisch kalkulierbare Abrechnung handelt und damit auch eine Mitarbeiterbeteiligung nur im Wege einer politischen Entscheidung erfolgen kann.
Notwendigerweise enthält dies auch Unwägbarkeiten für beide Seiten.

3) In Abwägung der allgemeinen Situation und der heute zu vermutenden Perspektiven, v.a. hinsichtlich der zukünftigen Finanzsituation der VBL war eine Entscheidung spätestens zum jetzigen Zeitpunkt geboten. Diesen Wunsch nach einer raschen Entscheidung hat auch die Bistumsleitung in einer Grundsatzentscheidung zum Ausdruck gebracht.

4) Wir haben uns bewusst für einen überschaubarer Zeitraum in der Größenordnung von ca. 10 Jahren entschieden um das Prinzip Anwendung finden zu lassen, dass heute auftretende Lasten nicht auf zukünftige Generationen verschoben werden sollen.

5) Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits in einem überschaubaren Zeitraum bis zur Erreichung des Rentenalters stehen, sollen möglichst bald eine spürbare Entlastung erfahren können.

6) Zu finanzieren ist durch das Bistum – je nach Prämisse- ein Betrag von 90 -120 Millionen Euro. Dieser Betrag, der durch Darlehen finanziert werden muss, könne so die Berechnungen und die Aussagen der Bistumsleitung in einem verantwortbaren Zeitraum nur unter Beteiligung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbracht werden.

7) Mit diesen Voraussetzungen haben wir die Verhandlungen aufgenommen und sind zu obigem Ergebnis gekommen
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